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Geänderter Redaktionsschluss
Wegen des Feiertages „Allerheiligen“ ist der An-
nahmeschluss für redaktionelle Beiträge für die 
Kalenderwoche 44 bereits am Freitag, 29. Okto-
ber 2021, 12 Uhr.  Anzeigenschluss ist am Diens-
tag, 2. November 2021, um 8.00 Uhr.  
 Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag

Gesamtgemeinde
Gemeindeverwaltungsverband „Seckachtal“
Verabschiedung der Mitglieder des Gutachterausschusses
Gemäß § 192 Baugesetzbuch (BauGB) werden zur Ermittlung von 
Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen selbständige, 
unabhängige Gutachterausschüsse gebildet. Für die Stadt Adelsheim 
und die Gemeinde Seckach übernahm diese Arbeit seit der Grün-
dung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) „Seckachtal“ im 
Jahre 1984 der dort angesiedelte gemeinsame Gutachterausschuss. 
Die stetig steigenden rechtlichen und tatsächlichen Anforderun-
gen an die Ermittlung der Bodenrichtwerte und die in so kleinen 
Bezirken unzureichende Anzahl an hierfür auswertbaren Kaufver-
trägen veranlassten die Kommunen des Neckar-Odenwald-Krei-
ses schon seit dem Jahre 2016 zu Überlegungen, wie dieses Manko 
durch den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit behoben 
werden könnte. Im Oktober 2017 trat dann die neue Gutachteraus-
schussverordnung in Kraft, womit der Weg für größere Zusammen-
schlüsse endgültig frei war. In zahlreichen Sitzungen beriet man über 
die richtige Vorgehensweise und am 8. 11. 2018 sprachen sich alle 
Kreiskommunen für die Zusammenfassung der bisher 23 Gutach-
terausschüsse zu einem einzigen Gemeinsamen Gutachterausschuss 
„Neckar-Odenwald-Kreis“ bei der Großen Kreisstadt Mosbach aus. 
Nicht zuletzt für die rechtssichere Umsetzung der anstehenden 
Grundsteuerreform ist dieser Schritt von großer Bedeutung. Die 
Aufgabenübertragung fand mit Wirkung zum 1. 4. 2021 statt, womit 
auch der gemeinsame Ausschuss im Seckachtal sein Ende fand.
Um ihr langjähriges Engagement zu würdigen, waren die Mitglie-
der des am 31. 3. aufgelösten örtlichen Gutachterausschusses zu 
einem Abendessen ins Restaurant Märchenwald geladen, wo sich 
der Vorsitzende des GVV, Bürgermeister Wolfram Bernhardt aus 
Adelsheim, auch im Namen seines Stellvertreters Bürgermeister 
Thomas Ludwig (Seckach) bei ihnen bedankte. „Sie haben hier über 
viele Jahre hinweg eine wertvolle und verlässliche Arbeit geleistet.“ 
In der Reihenfolge der Dienstjahre überreichte er den anwesenden 
Mitgliedern eine Urkunde und ein Weinpräsent. Namentlich waren 
dies: Stefan Funk aus Adelsheim (26 Jahre Mitgliedschaft), Rita Bi-
schoff aus Seckach (18 Jahre), Hans-Jürgen Pittner aus Adelsheim 
(18 Jahre) und Gerhard Bender aus Seckach (10 Jahre). Martin Kast 
und Edgar Kraft waren verhindert. Aber es waren nicht nur die Mit-
glieder des Gutachterausschusses, die hier über viele Jahre zuverläs-
sig gearbeitet haben: „Unser Dank gilt auch den Personen, die den 
Gutachterausschuss über viele Jahre hinweg in den Rathäusern be-

treuten und die Kaufpreissammlung führten, insbesondere Tanja 
Stock in Adelsheim und Barbara Schmitt in Seckach“ so Bernhardt 
weiter. Der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses, Stefan Funk, 
bedankte sich ebenfalls bei seinen Kolleginnen und Kollegen für die 
langjährige gute und konstruktive Zusammenarbeit und betonte: 
„Wir hatten stets das Wohl unserer Gemeinden vor Augen und ha-
ben immer gute Lösungen gefunden“. Zugleich verwies er aber auch 
darauf, dass die in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen An-
forderungen an die Tätigkeit des Gutachterausschusses fast zwangs-
läufig dazu führen mussten, dass nun ein zentraler Ausschuss für 
den gesamten Kreis entstand. Gerhard Bender, der dem neuen Gut-
achterausschuss angehört, berichtete von den ersten beiden Tref-
fen, die ihn sehr positiv stimmten. Das anschließende gemeinsame 
Abendessen rundete die Verabschiedung ab.

Seckacher Hallenbad seit 5. 10. 2021 zusätzlich auch diens-
tags geöffnet!
Das Seckacher Hallenbad steht seit dem 5. Oktober 2021 auch wie-
der dienstags für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung. 
Die Zeitfenster für das Bad sind: 

Dienstag: 15.15 Uhr – 17.30 Uhr und 18.30 Uhr – 20.15 Uhr
Das Zeitfenster für die Sauna ist:

Dienstag: 18.00 Uhr – 20.15 Uhr (Männer)
Die übrigen Zeitfenster im Bad und Sauna gelten unverändert weiter:

Mittwoch: 14.00 Uhr – 15.45 Uhr und 16.45 Uhr – 19.00 Uhr,
Freitag: 15.45 Uhr – 17.30 Uhr und 18.30 Uhr – 20.15 Uhr sowie

Samstag: 13.45 Uhr – 16.00 Uhr und 17.00 Uhr – 19.15 Uhr.
Die Sauna hat mittwochs von 16.15 Uhr – 18.30 Uhr (Frauen) und 
freitags von 18.00 Uhr – 20.15 Uhr (gemischt) geöffnet.
Vor den jeweiligen Anfangszeiten liegt jeweils die viertelstündige 
Einlasszeit.
WICHTIG:
–  für den Besuch des Hallenbads und der Sauna ist eine Anmeldung 

erforderlich. Diese muss spätestens einen Tag zuvor telefonisch 
über die Tel.Nr. 06292/ 423 erfolgen. Das Telefon ist von Montag – 
Freitag jeweils von 11–12 Uhr besetzt,

–  der Zugang zum Bad wird von der sog. 3G-Regel bestimmt. Das 
bedeutet, dass das Bad und die Sauna nur Menschen offenstehen, 
die geimpft, genesen oder getestet sind. Wer sich nicht impfen las-
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sen möchte, muss einen negativen Schnelltest vorweisen, der ma-
ximal 24 Stunden alt ist. Dies gilt unabhängig von der aktuellen 
7-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Gemeinde Seckach freut sich auf Ihren Besuch!

Sanierung der Eicholzheimer Straße im Ortsteil Seckach – 
seit 1. 10. 2021 Änderung des Einbahnstraßenverkehrs in der 
Römerstraße und der Hintere Gasse
Da die Bauarbeiten zur Gehwegerneuerung im Bereich der Ein-
mündung der Hinteren Gasse in die Eicholzheimer Straße weitge-
hend abgeschlossen sind und dabei die Einmündung so umgestaltet 
wurde, dass es möglich ist, die Linienbusse von der Eicholzheimer 
Straße in die Hintere Gasse einfahren zu lassen, wurde die Einbahn-
straßenregelung im Laufe des Freitags, 01.10.2021, geändert. Zu 
den neuen Fahrtrichtungen verweisen wir auf den beigefügten La-
geplanauszug.
Mit dieser Änderung soll erreicht werden, dass die derzeitigen Pro-
bleme bei der Einfahrt von der Eicholzheimer Straße in die Rö-
merstaße gelöst werden. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer, die 
Beschilderung zu beachten und sich auch an die Geschwindig-
keitsbeschränkungen zu halten.
Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für das Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung Seckach

Vereinsvertreterbesprechung am 12. Oktober 2021
Wir weisen die Vertreter der Vereine, Gruppen und Organisatio-
nen nochmals auf die am Dienstag, den 12. Oktober 2021, um 19.00 
Uhr in der Schloßgartenhalle Großeicholzheim stattfindende Ver-
einsvertreterbesprechung hin; die schriftlichen Einladungen wur-
den bereits verschickt.
Selbst wenn die Corona-Vorschriften im Moment noch keine ver-
lässlichen Aussagen darüber zulassen, welche Arten von Veranstal-
tungen im kommenden Jahr 2022 wieder stattfinden dürfen, soll 
doch versucht werden, einen Veranstaltungskalender aufzustellen. 
Außerdem stehen einige weitere aktuelle Themen zur Besprechung 
an, u.a. die geplante Anschaffung von Ortseingangsschildern und 
das Straßenfest 2022.
Aus den bekannten Gründen muss der Besprechungsort wieder in 
einen größeren Saal verlegt werden und die mögliche Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Außerdem sind zur Vorbereitung dieser Bespre-
chung zwei besondere Organisationsschritte von Nöten:
1.)  jede/r Verein/ Gruppe/ Organisation/ Abteilung kann in diesem 

Jahr nur eine/n VertreterIn zur Vereinsvertreterbesprechung 
entsenden,

2.)  die Teilnahme muss vorher angemeldet werden, damit die coro-
nagerechte Bestuhlung der Schloßgartenhalle gewährleistet wer-
den kann. Ihre Anmeldung richten Sie bitte baldmöglichst per 
Mail an Frau Antonia Reinhart; die Mailadresse lautet: reinhart@
seckach.de.

Für das kommende Jahr geplante Veranstaltungen können auch 
schon vorab an die Gemeinde Seckach, Frau Reinhart, reinhart@
seckach.de, gemeldet werden, was aber die persönliche Teilnahme 
nicht entbehrlich macht.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 4. 10. 2021
Corona-Verordnung
Die 11. Corona-Verordnung trat am 16.09.2021 in Kraft und führ-
te auf Grundlage der Hospitalisierungsinzidenz und der Auslastung 
der Intensivbetten (AIB) drei neue Stufen mit folgenden maßgebli-
chen Grenzwerten ein:
•  Basisstufe: Hospitalisierungsinzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 

249 Intensivbetten mit COVID-19-Patienten belegt
•  Warnstufe: ab Hospitalisierungsinzidenz von 8,0 oder ab 250 mit 

COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten
•  Alarmstufe: ab Hospitalisierungsinzidenz von 12,0 oder ab 390 

mit COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten
Dabei gelten die vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Zah-
len. Die nächsthöhere Stufe wird durch das Landesgesundheitsamt 
ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf aufeinan-
derfolgenden Werktagen über dem Schwellenwert liegt oder wenn 
die AIB an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen über dem Schwel-
lenwert liegt. Die Regelungen der Warn- bzw. Alarmstufe werden 
aufgehoben, wenn die maßgeblichen Werte, also Hospitalisierungs-
inzidenz oder AIB, an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 
dem Schwellenwert der jeweiligen Stufe liegen.
Hinweis 1: eine übersichtliche Darstellung für alle Lebensbereiche 
findet sich unter dem Titel „Dreistufiges Warnsystem ab 16. Sep-
tember 2021“ sowohl im Schaukasten vor dem Rathaus, als auch auf 
der Homepage der Gemeinde, Rubrik „Neuigkeiten/ Aktuelle Infor-
mationen zur Corona-Pandemie“.
Hinweis 2: am 4. 10. 2021 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
in Baden-Württemberg bei 2,20 und die AIB bei 190. Für die 7-Ta-
ge-Inzidenz wurde vom Landesgesundheitsamt ein Wert von 80,4 
mitgeteilt, welcher sich wie folgt aufteilt: 7-Tage-Inzidenz Geimpfte: 
23,2 und 7-Tage-Inzidenz Ungeimpfte: 177,4!

CoronaVO Absonderung (Quarantäne)
Für Regelungen zur Quarantäne gibt es in Baden-Württemberg die 
Corona-Verordnung Absonderung. Sie enthält einheitliche Rege-
lungen, wonach sich Personen, die mit dem Coronavirus infiziert 
sind oder sein könnten – das sind Krankheitsverdächtige, positiv 
getestete Personen und deren Haushaltsangehörige sowie deren 
enge Kontaktpersonen – ohne weitere Anordnung der örtlich zu-
ständigen Behörde sofort und selbständig in Absonderung (Qua-
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rantäne) begeben müssen. Der abgesonderten Person ist es während 
der Zeit ihrer Absonderung nicht gestattet, Besuch von Personen, 
die nicht dem eigenen Haushalt angehören, zu empfangen oder den 
Absonderungsort ohne ausdrückliche Zustimmung der zuständi-
gen Behörde zu verlassen. Eine Bescheinigung über die Dauer der 
Absonderung erhalten die betroffenen Personen von der Ortspoli-
zeibehörde nur noch auf Anforderung.

CoronaEinreiseVO (Einreise aus dem Ausland)
Die Corona-Einreiseverordnung des Bundes trifft im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie einheitliche Regelungen für die 
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Sie beinhaltet eine ge-
nerelle Nachweispflicht für Einreisende unabhängig von der Art des 
Verkehrsmittels und unabhängig davon, ob ein Voraufenthalt in ei-
nem Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiet stattgefunden hat. Per-
sonen ab 12 Jahren müssen somit bei der Einreise aus dem Ausland 
grundsätzlich über ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis 
oder einen Genesenennachweis verfügen.
Daneben sind bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 
nach einem Aufenthalt in einem ausländischen Hochrisikogebiet 
oder Virusvariantengebiet spezielle Anmelde-, Nachweis- und Qua-
rantänepflichten zu beachten. ACHTUNG: Es besteht eine Melde-
pflicht! D.h., bereits bevor Sie aus einem Hochrisikogebiet oder Vi-
rusvariantengebiet einreisen, müssen Sie in der Regel eine digitale 
Einreiseanmeldung durchführen (https://www.einreiseanmeldung.
de/#/). Die aktuelle Liste der internationalen Hochrisikogebiete 
und Virusvariantengebiete finden Sie auf der Homepage des Ro-
bert-Koch-Instituts; sie wird laufend fortgeschrieben. Bitte erkun-
digen Sie sich bei Auslandsreisen vor Ihrer Abreise über die Coro-
na-Vorschriften in Ihrem Urlaubsland. Diese können von jenen in 
Deutschland abweichen, z.B. kann es im Ausland eine Quarantä-
neverpflichtung auch für geimpfte (Kontakt-)Personen geben. Bit-
te beachten Sie auch die weiteren Hinweise des Auswärtigen Amtes 
oder Ihres Reiseveranstalters.

Neufassung der CoronaVO-Schule
Am 27. 9. 2021 ist die neugefasste CoronaVO-Schule in Kraft getre-
ten. Sie enthält folgende Änderungen:
–  der Schülerschaft im Präsenzunterricht sind nun pro Woche drei 

statt bisher zwei Schnelltests anzubieten. Falls PCR-Tests einge-
setzt werden, bleibt es bei zwei Tests pro Woche,

–  für Schulkindergärten gilt, analog zu den Kitas, keine Masken-
pflicht für die Kinder und keine Maskenpflicht für das Personal, 
solange es ausschließlich Kontakt zu den Kindern hat,

–  Testnachweise auf der Grundlage eines externen Testangebotes 
gelten im Falle eines Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, 
im Falle eines PCR-Tests maximal 48 Stunden,

–  für das Personal in den Einrichtungen sind Testungen im häusli-
chen Bereich nicht zulässig,

–  immunisierte Personen, die einen Nachweis vorlegen, unterliegen 
nicht der Testpflicht. Allerdings besteht keine Rechtsgrundlage, um 
seitens der Schule den Immunstatus der SchülerInnen zu erheben,

–  bei einem positiv getesteten Fall in einer Klasse oder Lerngruppe 
gilt an Stelle einer Quarantäne die „Kohortenpflicht“ und der Aus-
schluss von Gesang und Blasmusik. Fachpraktischer Unterricht 
ist dann für die Kohorte nur im Freien zulässig. Hiervon wurden 
Ausnahmen eingeführt für die Vorbereitung auf Prüfungen und 
für Kurse in den Jahrgangsstufen. Gesang und Blasinstrumente 
sind in diesen Kohorten nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 zulässig, 
ebenso der fachpraktische Unterreicht in geschlossenen Räumen,

–  die Befreiung vom Präsenzunterricht erfolgt auf Antrag; sie kann 
auf Antrag oder von Amts wegen widerrufen werden,

–  bei Leistungsfeststellungen bestand schon bisher eine Ausnahme 
vom Nachweis eines negativen Tests und nun auch eine Ausnahme 
von der Maskenpflicht unter der Voraussetzung „Mindestabstand 
und räumliche Trennung von maskentragenden MitschülerInnen“.

Außerdem hat das Kultusministerium nochmals klargestellt, dass 
die Umsetzung dieser Vorgaben vom Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg am 22. 9. 2021 bestätigt wurde. Sie sind somit 
rechtmäßig und die Schulleitungen haben keinen Entscheidungs-
spielraum.

Viele weitere Informationen zu den neuen Verordnungen und zum 
Pandemiegeschehen finden Sie auf den Homepages des Landes Ba-
den-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/start 
seite/), des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.
de/) und der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/).

Aktuelles zur Impfkampagne
Impfen ging in Regelversorgung über
Mit Ablauf des 30. 9.2 021 schlossen in Baden-Württemberg die 
Impfzentren. Tags darauf übernahmen niedergelassene Ärzte, 
Schwerpunktpraxen, Betriebsärzte und mobile Impfteams die Imp-
fungen komplett. Dazu gaben das Sozialministerium und die Kas-
senärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am 29. 9. 
2021 eine gemeinsame Willenserklärung ab, mit der sie ihre ko-
operative Zusammenarbeit für die Impfungen gegen das Coronavi-
rus ab dem 1. 10. 2021 unterstreichen. Auch die Betriebsärzteschaft 
wirkt an der Impfkampagne weiter mit. Für eine Übergangszeit von 
drei Monaten werden zusätzlich 30 Mobile Impfteams in Baden-
Württemberg eingesetzt, um die niedergelassene Ärzteschaft zu un-
terstützen. Einen Teil ihrer Kapazität werden diese Mobilen Impf-
teams auch weiterhin für Vor-Ort-Impfaktionen einsetzen.
Mit Unterstützung der Kommunalen Landesverbände wollen das 
Ministerium und die KVBW die Impfleistungen im Land kontinu-
ierlich evaluieren. Bei Bedarf werden zusätzliche Maßnahmen er-
griffen. Wenn z.B. in einzelnen Regionen objektiv Engpässe auftre-
ten, wird zunächst die KVBW in Kontakt mit der Ärzteschaft vor 
Ort treten, um das Impfangebot durch diese zu erweitern. Wenn das 
nicht ausreicht, wird das Land gezielt das zusätzliche Impfangebot 
durch ergänzende Mobile Impfteams aufstocken.
Leistungsbilanz der Impfzentren
In den Impfzentren wurden in den vergangenen neun Monaten rd. 
8,3 Millionen Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt; das sind 
etwa 60 Prozent der Gesamtimpfungen in Baden-Württemberg. 
Die maximal mögliche Kapazität der Impfzentren lag bei ungefähr 
80.000 Impfungen pro Tag. Der 7. und der 21. 5. 2021 waren mit 
jeweils 61.768 Impfungen die stärksten Tage in den Impfzentren. 
Durch die Impfzentren und die angeschlossenen Mobilen Impf-
teams erfolgten zudem im Rahmen der Kampagne #dranbleibenBW 
über 2.100 Vor-Ort-Impfaktionen. Zwischenzeitlich sind von den 
Menschen ab 12 Jahren in Baden-Württemberg rund 70 Prozent 
vollständig geimpft, woran auch die niedergelassenen ÄrztInnen ei-
nen großen Anteil haben.
Informationen zu den Auffrischungsimpfungen
Entsprechend den Beschlüssen der Gesundheitsministerkonferenz 
empfiehlt das Land Baden-Württemberg durch Bekanntmachung 
des Sozialministeriums vom 16. 9. 2021 eine Auffrischungsimpfung 
für folgende Personengruppen:
• Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,
•  Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben bei individuel-

lem Wunsch nach Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Auf-
klärung,

•  Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Grup-
pen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort unterge-
bracht sind. Hierzu zählen insbesondere

• o  vollstationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie am-
bulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Pflege-
und Unterstützungsbedarf im Sinne des Wohn-, Teilhabe- und 
Pflegegesetzes,

 • o  besondere Wohnformen und ambulant betreute Wohngruppen 
der Eingliederungshilfe sowie Werkstätten und Förderstätten für 
Menschen mit Behinderungen,

• o  Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) (Obdachlosenunterkünfte) und vergleichbare Einrich-
tungen für Wohnungslose nach dem SGB XII,

•  Personen mit einer relevanten angeborenen oder erworbenen Im-
munschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie,

• Pflegebedürftige, die zu Hause betreut oder gepflegt werden,
•  Personen, die bei der Grundimmunisierung ausschließlich die 

Vektorviren-Impfstoffe Vaxzevria von AstraZeneca oder CO-
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VID-19 Vaccine Janssen erhalten haben, ungeachtet des Alters 
oder einer anderweitigen Indikation.

Für Personen, die in den oben genannten Einrichtungen, in ambu-
lanten Pflege- oder Betreuungsdiensten, in Unterstützungsdiensten 
für besonders gefährdete Menschen mit Behinderungen, im Ret-
tungsdienst oder in mobilen Impfteams tätig sind, wird eine Auffri-
schungsimpfung derzeit nicht allgemein öffentlich empfohlen; sie ist 
jedoch nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch 
möglich. Gleiches gilt für Personen, die in medizinischen Einrich-
tungen regelmäßig Kontakt zu Personen haben, bei denen ein sehr 
hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf 
nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht.

Die Auffrischungsimpfung erfolgt für alle Gruppen in jedem Fall 
erst dann, wenn die Zweitimpfung (oder im Fall von Johnson & 
Johnson bzw. bei Genesenen die einmalige Impfung) mindestens 
sechs Monate zurückliegt. Für die Auffrischungsimpfung ist eine 
einzelne Impfdosis ausreichend. Auffrischungsimpfungen werden 
ausschließlich mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/ Pfizer und 
Moderna durchgeführt. Erfolgten die ersten beiden Impfungen be-
reits mit einem mRNA-Impfstoff, so soll die Auffrischungsimpfung 
mit dem mRNA-Impfstoff desselben Herstellers durchgeführt wer-
den. Auch Personen, die eine Kreuzimpfung mit AstraZeneca und 
einem mRNA-Impfstoff erhalten haben, sollen den mRNA-Impf-
stoff desselben Herstellers als Auffrischungsimpfung erhalten. Eine 

Durchwahlverzeichnis und Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0                  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de       Internet: www.seckach.de

 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Röderer 9201-26 Roederer@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Ganske 9201-27 Ganske@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindebauhof Herr Serr 0175/9732885 Serr@seckach.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim Herr Zinnecker 06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmidt 06293/8162 poststelle@04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach Herr Herold  
 Herr Hörst 06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland  06291/415554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Herr Frank 9201-50 Frank@seckach.de 303



KW 40 · 8. Oktober 2021 Amtsblatt Seckach  Seite 5 

Person, die Erst- und Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Moder-
na erhalten hat, erhält auch eine Auffrischungsimpfung mit diesem 
Impfstoff. Personen, die bisher ausschließlich mit den Vektorimpf-
stoffen von AstraZeneca bzw. Johnson und Johnson geimpft wur-
den, können für die Auffrischungsimpfung den Impfstoff von Bion-
tech/Pfizer oder von Moderna erhalten.

Entschädigungen nach § 56 Abs. 1 IfSG/ Verdienstausfall we-
gen Absonderung
In Baden-Württemberg besteht auf jeden Fall seit dem 15. 9. 2021 
eine nachweisbare ausreichende Immunisierungsmöglichkeit für 
alle Erwachsenen, nämlich durch die Inanspruchnahme einer 
Schutzimpfung. Dieser Einschätzung zugrunde liegt die ausrei-
chende Verfügbarkeit der Impfstoffe für jede impfwillige erwach-
sene Person mindestens seit Mitte Juli 2021 zuzüglich acht Wochen 
(Durchführung Erst- und Zweitimpfung zzgl. Wartezeit).
Deshalb erhalten nicht vollständig geimpfte Personen über 18 Jah-
ren, die zeitlich nach einem vollständig umsetzbaren Impfangebot 
für alle erwachsenen Menschen (für die eine Impfung gesundheit-
lich möglich ist) in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in Absonde-
rung müssen (= für Absonderungszeiträume, die ab dem 15. 9. 2021 
beginnen), im Regelfall für den dadurch erlittenen Verdienstausfall 
keine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG. Dies ergibt sich aus der 
Regelung des Satzes 4: „Eine Entschädigung (…) erhält nicht, wer 
durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder anderer Maßnah-
me der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen öffent-
lich empfohlen wurde (…), ein Verbot in der Ausübung seiner bisheri-
gen Tätigkeit oder eine Absonderung hätte vermeiden können.“ Dies 
gilt für alle Berufsgruppen. Für Zeiträume vor dem 15. 9. 2021 spielt 
der Impfstatus keine Rolle.
Von einer vollständig geimpften Person ist auszugehen, wenn die-
se Person die Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständi-
ge Schutzimpfung erforderlich ist, erhalten hat und seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind.

RIO-Schnelltestzentren in Osterburken und Adelsheim
Die beiden Schnelltestzentren in Osterburken und Adelsheim bieten 
täglich mindestens ein Zeitfenster, in dem sich die Einwohnerschaft 
aller fünf RIO-Kommunen (Osterburken, Adelsheim, Ravenstein, 
Rosenberg und Seckach) kostenlos testen lassen kann. Diese sind:
Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag 9.00–
12.00 Uhr, Dienstag 16.00–19.00 Uhr, Mittwoch 16.00–19.00 Uhr, 
Freitag 9.00–12.00 Uhr und Samstag 9.00–15.00 Uhr.
Adelsheim (Innenhof des Rathauses): Montag 17.00–19.00 Uhr, 
Donnerstag 17.00–19.00 Uhr, Freitag 17.00–19.00 Uhr, Sonntag 
10.00–13.00 Uhr.
Ihren Schnelltesttermin buchen Sie am besten online unter https://
schnelltest.drk-kv-buchen.de. Wählen Sie Ihren Wunschstand-
ort, Ihren Testtag und Ihr Zeitfenster aus. Bei Fragen können Sie 
ein Kontaktformular ausfüllen oder anrufen. Auf der Webseite des 
DRK-Kreisverbands Buchen finden Sie weitere nützliche Informa-
tionen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Schnell-
testungen.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Das System der Terminvergabe wird beibehalten, weil diese Vorge-
hensweise für alle BürgerInnen viele Vorteile bringt. So kann der 
individuelle Sachverhalt oftmals komplett am Telefon besprochen 
werden, womit das persönliche Erscheinen entbehrlich wird. In an-
deren Fällen klärt sich bereits am Telefon auf, welche Unterlagen 
mitzubringen sind. Darüber hinaus können Sie bei einem vorher 
vereinbarten Termin sichergehen, dass der/ die SachbearbeiterIn 
tatsächlich anwesend ist. Außerdem sind auch außerhalb der „alten“ 
Öffnungszeiten flexible Terminabsprachen möglich und es entfallen 
die lästigen Wartezeiten, welche es früher vor allem an den beiden 
Dienstleistungsabenden Montag und Mittwoch gab.
Ein persönliches Erscheinen ist jedenfalls nur dann erforderlich, 
wenn die Erledigung des Anliegens auf andere Art und Weise (per 
Telefon, Mail oder schriftlich) nicht möglich ist. In jedem Fall müs-
sen Sie sich aber vorher von zu Hause aus anmelden und einen Ter-
min vereinbaren:

–  wenn das Bürgerbüro für Ihr Anliegen zuständig ist, nutzen Sie 
bitte die Mailadresse buergerbuero@seckach.de oder die Tel.Nr. 
06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und 
Ansammlungen kommt.

–  wenn die übrige Verwaltung zuständig ist, gelten die vorste-
henden Regelungen ebenfalls. Nutzen Sie zur Terminvereinba-
rung bitte nicht die Nummer der Zentrale, sondern unbedingt 
die Durchwahl bzw. Mailadresse der/ des jeweils zuständigen Be-
diensteten; das Durchwahl- und Mailverzeichnis ist in diesem 
Mitteilungsblatt wieder abgedruckt.

Bei Betreten des Rathauses müssen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz tragen. Als medizinische Masken sind dabei OP-
Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der die Anforderungen 
der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Stan-
dards erfüllt. Darüber hinaus sind die Hände zu desinfizieren und 
die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Außer-
dem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben und nicht mit 
Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risikogebiet ein-
gereist sein. Auf den entsprechenden Aushang an der Eingangstür 
wird verwiesen und um Beachtung gebeten.

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Angesichts der pandemischen Gesamtsituation bleiben die Besu-
che der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren aus 
Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger und wegen des allgemeinen 
Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persönlicher Kontakte wei-
terhin eingestellt. Auch die anhaltend hohen Infektionszahlen spie-
len bei dieser Entscheidung eine Rolle sowie nicht zuletzt die Vor-
bildfunktion der Gemeinde. Stattdessen werden die Glückwünsche 
und die Ehrengabe weiterhin nachträglich durch einen Boten über-
bracht. Leider kann im Moment noch nicht vorhergesagt werden, ab 
wann die Besuche wieder möglich sein werden.

Vereinssammlungen für Altpapier
In den nächsten Wochen finden folgende Vereinssammlungen für 
Altpapier statt:
am Samstag,   9. 10. 2021, im Ortsteil Seckach und
am Samstag, 30. 10. 2021, im Ortsteil Großeicholzheim.
Beide Sammlungen finden als Abholaktionen statt! Bitte stellen Sie 
ihr gebündeltes Papier jeweils bis spätestens 8.00 Uhr gut sichtbar 
am Straßenrand bereit. Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet 
das Beratungsteam der KWiN unter der Tel.Nr. 06281/ 906-0.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte 
Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84-3333 und der Te-
lefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon 
ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr besetzt.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 
904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesund-
heitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.

Amtlicher Teil
Einladung zur Sitzung des Kreistags am 13. 10. 2021
Die nächste Sitzung des Kreistags findet am

Mittwoch, den 13. 10. 2021, 16.00 Uhr
in der Elzberghalle in 74834 Elztal-Dallau, Krähenwald, statt. Der 
Zugang zur Mehrzweckhalle ist barrierefrei. Für die Erfüllung aller 
hygienischen Standards werden wir selbstverständlich Sorge tragen.
T A G E S O R D N U N G:
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020
1. a) Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht
1. b) Bekanntgabe des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamts
1. c) Ergebnisverwendung

https://schnelltest.drk-kv-buchen.de
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de
mailto:buergerbuero@seckach.de
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2.  Einbringen der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans des  
Neckar-Odenwald-Kreises für das Jahr 2022

3.  Gewährung eines Darlehens an die Kreislaufwirtschaft Neckar-
Odenwald, Anstalt des öffentlichen Rechts (KWiN AöR)

4. Mitteilungen und Anfragen
5. Fragestunde
Die öffentlichen Sitzungsunterlagen können vorab im „Informati-
onssystem zur Kreistagsarbeit“ unter www.neckar-odenwald-kreis.
de eingesehen werden.
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen.

Ausschreibung nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ist über die Geneh-
migung zur Veräußerung nachstehenden Grundeigentums zu ent-
scheiden:
Gemarkung: Seckach
Flst.Nr.: 2572, Fläche: 11591 m², Nutzung: Grünland, Wald
Aufstockungsbedürftige Landwirte können ihr Interesse unter An-
gabe der Kaufpreisvorstellung dem Landratsamt Neckar-Odenwald-
Kreis , Postfach 1464, 74713 Buchen bis zum 19. 10. 2021 schriftlich 
mitteilen.
Bitte folgendes Aktenzeichen angeben: 2141 VGV-2021-0023

Fundsachen
Folgender Fundgegenstand/-gegenstände wurde/n
In Seckach-Klinge gefunden: 1 Bluetooth-Lautsprecher-Box
Die jeweilige Fundsache kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahn-
hofstr. 30 im Bürgerbüro während der üblichen Sprechstunden ab-
geholt werden.

Altersjubilare
  9. 10. Reiner Pelzl Seckach 80 Jahre
15. 10. Jelisaveta Simic Großeicholzheim 75 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege

 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
9.–11. 10. 2021     ZA. Dr. W. Schmidt, Würzburger Str. 4-6, 74736 

Hardheim, Tel. 06283/6768
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden 
Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. 
Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!! Zahnärztlicher Notfall-
dienst jetzt auch Online. Unter der Internetadresse www.zahn-forum.
de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsruhe die Notdienstplanung jetzt 
auch ins Netz gestellt, so dass diese Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 9. 10. 2021:  

Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Sonntag, 10. 10. 2021:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Montag, 11. 10. 2021:  
Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 06281/89 57, Hochstadtstr. 
16, 74722 Buchen, Odenwald 

–  Dienstag, 12. 10. 2021:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291/6 21 30, Marktstr. 5 A, 
74740 Adelsheim 

–  Mittwoch, 13. 10. 2021:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 14. 10. 2021:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Freitag, 15. 10. 2021:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben angezeigt, 
also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weitere Infos 
sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die diensthabenden Apo-
theken können auch unter folgender Nummer  0800 00 22 8 33 kos-
tenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy ohne Vor-
wahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Sperrung der Seckachtalhalle 
Die Seckachtalhalle in Seckach ist am Samstag, 16. 10. 2021, und 
am Sonntag, 17. 10. 2021, wegen einer Veranstaltung für jeglichen 
Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen und Organisationen 
gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

http://www.neckar-odenwald-kreis.de
http://www.neckar-odenwald-kreis.de
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Sperrung Schloßgartenhalle 
Die Schloßgartenhalle in Großeicholzheim ist am Dienstag, 12. 10. 
2021, wegen einer Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spiel-
betrieb der Vereine, Gruppen und Organisationen gesperrt. Um  
Beachtung wird gebeten.

Schrottsammlung der Jugendfeuerwehr Zimmern
Am Dienstag, den 12. 10. 2021, führt die Jugendfeuerwehr Zimmern 
in Zusammenarbeit mit der AWN eine Schrottsammlung durch. Die 
Sammlung beginnt um 6.00 Uhr mit den Fahrzeugen der AWN. Mitge-
nommen werden Bettroste, Fahrräder, Metallrohre... Nicht gesammelt 
werden Elektro- und Elektronikschrott wie z. B. Waschmaschinen und 
Kühl-/Gefriergeräte. Der Flyer, welcher am Schrott angebracht werden 
muss, wird rechtzeitig ausgeteilt. Die Jugendfeuerwehr Zimmern be-
dankt sich schon im Voraus für Ihre Unterstützung. Bei Fragen zum 
Thema Entsorgung melden Sie sich bitte unter 06281/906-13.

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Sa., 9. 10., Samstag der 27. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier am Vorabend mit Ernte-

dank (Kollekte für die Kirchenheizung)
So., 10. 10. – 28. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier mit Erntedank und Verabschie-

dung der Ministranten (Kollekte für den Schuldendienst)
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranz
Mo., 11. 10., Montag der 28. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer Anbetung
Do., 14. 10., Donnerstag der 28. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier

Gemeinsames
Pfarrbüro:
Vom 4. 10. bis Donnerstag, 21. 10., ist das Pfarrbüro Osterburken 
nur mittwochs und freitags geöffnet. In diesem Zeitraum ist Adels-
heim mittwochs und Seckach donnerstags geschlossen.

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder  in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473,   

in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und   
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Pfarrer Kuhn – Information für die Gemeinde
Der Amtsantritt von Herrn Pfarrer Thomas Kuhn verschiebt sich 
voraussichtlich bis zum 1. 12. 2021, bis dahin bleibt Dekan Johannes 
Balbach für uns als Pfarradministrator zuständig.

Firmung 2022 in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterbur-
ken-Seckach
Die Firmgottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit werden vom 1. bis 
zum 3. Juli 2022 gefeiert. Einladungen zum Infoabend im Januar wer-
den im Dezember per Post verschickt. Ich freue mich sehr auf die ge-
meinsame Zeit! Bei Fragen oder einem persönlichen Anliegen nehmen 
Sie gerne Kontakt mit mir auf.  Ihr Daniel Wenzel, Pastoralassistent

Großeicholzheim, St. Laurentius
Rosenkranzgebet:
Im Rosenkranzmonat Oktober beten wir jeweils am Sonntag um 
18.00 Uhr den Rosenkranz (außer am 31. 10.). Außerdem wird vor 
den Gottesdiensten am Donnerstagabend um 18.00 Uhr der Rosen-
kranz gebetet. Es ergeht herzliche Einladung.

Jubiläums-Treffen des Großeicholzheimer Seniorentreffs
Wie bereits angekündigt, wollen wir unser 15-jähriges Bestehen (die 
Gründung war am 21. 6. 2006) mit einem gemeinsamen Mittages-
sen begehen. Im Gasthaus „Zum Löwen“, Friedhofstr. 20 in Großei-
cholzheim, ist am Sonntag, dem 10. Oktober, um 12.00 Uhr für uns 
reserviert. Zu diesem Jubiläums-Mittagessen und dem damit ver-
bundenen Ende unserer „Corona-Pause“ sind alle ehemaligen sowie 
aktuellen Mitglieder, Freunde und neu Interessierte ganz herzlich 
eingeladen. Wir freuen uns sehr auf Ihr und Euer Kommen!

Seckach, St. Sebastian
Gottesdienst zu Erntedank:
Sonntag, 10. 10., 10.30 Uhr in St. Sebastian.

Zimmern, St. Andreas
Gottesdienst zu Erntedank:
Samstag, 9. 10., 18.30 Uhr in St. Andreas

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 10. 10. 2021
11.00 Uhr Gottesdienst in Seckach mit Pfr. Fränkle

Großeicholzheim
Samstag, 9. 10.
10.00 Uhr Jungschar Blitz Kids Großeicholzheim
Sonntag, 10. 10. – 19. Sonntag nach Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 12. 10.
15.00 Uhr Gottesdienst Pflegeheim Waldhausen, Pfr. Ingolf Strom-

berger und Frauen Rittersbach
18.30 Uhr Teenkreis C.O.T Pfarrhaus Großeicholzheim
20.00 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim

Vereinsnachrichten

Antragsstellung für die Gemeindehallen und das Hallenbad
Für die vereinsorganisierte Nutzung der Gemeindehallen und des 
Hallenbads ist weiterhin ein Antrag bei der Gemeindeverwaltung 
zu stellen. In der Vergangenheit wurden diese Anträge teilweise 
sehr kurzfristig eingereicht, weshalb hiermit darauf hingewiesen 
wird, dass sämtliche Anträge mindestens zwei Wochen vor ge-
wünschter Nutzung der Gemeindeverwaltung vollständig, d.h. 
mit individuellem Hygienekonzept, zukommen müssen. Ande-
renfalls kann eine rechtzeitige Bearbeitung nicht garantiert wer-
den. 
Für private Veranstaltungen sind die Anträge weiterhin mindes-
tens sechs Wochen vor Veranstaltungstermin einzureichen. 
Alle Anträge erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung. 

– Ihre Gemeindeverwaltung – 

SV Seckach
Abteilung Fußball, 1. Mannschaft
Für uns stand am vergangenen Sonntag unter erschwerten Bedin-
gungen das dritte Derby an, das alles in allem gerecht mit einer 
Punkteteilung endete. Zum Siegen gehören Tore und die wollen wir 
jetzt am Sonntag, den 10.10., in Bofsheim bei der SpG Bofsheim 1/
Osterburken 2 erzielen, um die Punkte mit nach Seckach zu neh-
men. Anpfiff dort ist um 15.00 Uhr. Wir freuen uns, wenn uns auch 
bei diesem Spiel unsere Fans unterstützen.
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Gesundheits- und Rehabilitationssport 
Beim SV Seckach gibt es Rehasportangebote in vier orthopädischen 
Gruppen. In allen Reha-Gruppen ist ein Einstieg, nach vorheriger 
Anmeldung, jederzeit möglich. 
Am Dienstagvormittag finden zwei Gruppen statt:
  9.30–10.15 Uhr:  Ganzkörpertraining für Rumpfstabilität und 

Gleichgewicht
10.30–11.15 Uhr: Sanftes Rückentraining 
Am Mittwochabend finden ebenfalls zwei Gruppen statt:
19.00–19.45 Uhr: Rückentraining
20.00–20.45 Uhr: „aktive Bewegung tut gut“
Alle Reha-Gruppen bieten unter Berücksichtigung der jeweiligen Be-
schwerdebilder der Teilnehmer ein Ganzkörpertraining im orthopä-
dischen Bereich an. Angesprochen fühlen dürfen sich hier Personen 
mit Arthrose, Rückenleiden, Schulter-, Knie- oder Hüftproblemen. 
Gerne dürfen sich aber auch Teilnehmer melden, die etwas für ihre 
Gesundheit oder gegen ein paar Pfunde zuviel tun wollen. Durch die 
regelmäßige Teilnahme am Sportangebot können auch Alltagssitua-
tionen wieder leichter bewältigt werden und eventuelle Problembe-
reiche des Körpers werden sich verbessern. Die Teilnehmer können 
das Rehasportangebot bei Vorliegen einer entsprechenden Indikati-
on vom Arzt verordnet bekommen. Nach Genehmigung der Verord-
nung durch die Krankenkasse, ist das Training völlig kostenfrei und 
setzt keine Vereinsmitgliedschaft voraus.  Weitere Informationen 
und Anmeldung unter Tel.: 06292/9287450, Handy 0160/94903186 
(sms/whatsapp) oder online: rehasport@sv-seckach.de oder auf der 
Homepage: www.sv-seckach.de (Rubrik Reha-Sport).

FG Seggemer Schlotfeger
Preisverleihung zum diesjährigen Sommerferienprogramm
Ihr normales Ferienprogramm mit zahlreichen Programmpunkten 
von verschiedenen Vereinen und auch Privatpersonen war für Isa-
bel Erfurt, Tanja Hornung, Tamara Thomaier und Jens Verhoef vom 
Sommerferienprogramm-Team der FG Seggemer Schlotfeger in die-
sem Jahr ebenso wenig durchführbar wie im Vorjahr 2020. Doch: 
„Die Pandemie hat uns gelehrt, spontan, flexibel und kreativ zu sein.“ 
Und deshalb man war sich bei der FG ganz sicher: „Noch ein Jahr 
ganz ohne Seckacher Ferienprogramm wird es mit uns nicht geben!“ 
Deshalb gingen im Juli unter dem Motto „Lasst Euch überraschen“ 
Flyer für die Teilnahme am Sommerferienprogramm an sämtliche 
Haushalte der Großgemeinde Seckach, damit sich alle Kinder im Al-
ter zwischen drei und 12 Jahren für eine sog. Ferientüte anmelden 
konnten. Zu Beginn der Ferien wurden dann 110 dieser Tüten aus-
geteilt und sie enthielten viele große und kleine Überraschungen.
Die Ferientüten waren nach Altersgruppen befüllt (3–6, 7–9, 10–
12): so erhielten die Kleinen beispielsweise ein Wimmelbuch und 
die Großen ein Würfelspiel. Alle Kinder fanden neben Wasserspiel-
zeugen, Fenstermalstiften, dem Schlotfegerpin und kleinen Karten-
spielen auch einen Eisgutschein, der freundlicher Weise von Familie 
Hovemann („Nahkauf “ Seckach) gesponsert worden war. Darüber 
hinaus war jede Tüte mit einem Schnellhefter bestückt, der neben 
diversen Spiel- und Bastelideen auch Ausflugtipps sowie Rezepte für 
Eis und Kinderbowle zum Selbermachen beinhaltete. Highlight war 
aber das großes Familienquiz. Es galt, 39 Fragen rund um Seckach 
zu beantworten. Um die richtigen Antworten herauszufinden, durf-
te die Heimatgemeinde zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden. 
Bürgermeister Thomas Ludwig stellte sich als männliche Losfee zur 
Verfügung, um die Sieger aus den 43 Rückantworten zu ziehen. Ver-
lost wurden neben den drei Hauptpreisen (1. Platz Eintrittskarten 
Tripsdrill für Janne Aumüller - Seckach, 2. Platz Eintrittskarten für 
das Wellness- und Gesundheitszentrum Solymar für Lena Albert - 
Seckach, 3. Platz Eintrittskarten für den Wildpark in Bad Mergent-
heim für Mattis Eckl – Seckach) auch zehn Eisgutscheine im Wert 
von je 15 Euro sowie zehn Gutscheine für das Seckacher Hallen-
bad (10er Karte Kind/ Jugendlicher). Wer dann noch nicht genug 
hatte, durfte noch drei Schätzfragen beantworten. Hier wollten die 
Schlotfeger beispielsweise wissen „Wie viele Bücher, Zeitschriften, 
CD´s und weitere Medien gibt es insgesamt in der katholischen Bü-
cherei Seckach?“ – Die Sieger Nia Aumüller, Lena Albert (beide aus 
Seckach), David Ackermann (Zimmern) und Ida Schmitt (Großei-
cholzheim) erhielten das Spiel „Wikingerschach“.

Für 16 Kinder, die ihre Kreativität unter Beweis stellen wollten, gab 
es schließlich noch einen Malwettbewerb. Unter dem Motto „Un-
ser Schlotfeger geht auf Reisen“ wurde je Altersgruppe das schönste 
Bild gesucht. Zu gewinnen gab es Gutscheine vom ROFU Kinder-
land im Wert von 20 Euro, die an Mila Kraml aus Seckach (Alters-
gruppe 3–6 Jahre), Elif Bandak aus Großeicholzheim (7–9 Jahre) 
und an Moritz Hoffert aus Seckach (10–12 Jahre) gingen.

ZEITBANK Seckach
Herzliche Einladung zum ZEITBANK-Treffen im Oktober
Bei unserem nächsten ZEITBANK-Treffen unternehmen wir eine 
Stadtführung in Mosbach. Wir laden alle Mitglieder zu dieser Stadt-
führung am 14. Oktober 2021 recht herzlich ein. Treffpunkt ist vor 
der Tourist-Information am Marktplatz in Mosbach um 17.00 
Uhr. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Wer dabei sein möchte 
und sich für diese Stadtführung bisher noch nicht angemeldet hat 
oder eine Mitfahrgelegenheit benötigt, möge sich bitte unbedingt 
vorher bei Elfriede Kohler melden. Wir freuen uns auf dich. 

Das Vorstandsteam
SV Großeicholzheim

Abt. Fußball
Am kommenden Sonntag, 10. 10. 2021, bestreitet unsere 1. Mann-
schaft in der Kreisklasse A ihr Rundenspiel gegen die SpG Sindols-
heim 1 / Rosenberg 2. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr in Sindolsheim.
Ebenfalls am kommenden Sonntag, 10. 10. 2021 bestreitet unsere 
2. Mannschaft ihr Rundenspiel in der Kreisklasse B gegen die SpG 
Götzingen 2 / Eberstadt 2 / Schlierstadt 2. Spielbeginn ist um 13 Uhr 
in Eberstadt.

Jugendbereich SVG
D-Jugend JSG Großeicholzheim/Seckach/Schefflenz 2
Samstag, 9. 10. 2021, um 13.00 Uhr in Großeicholzheim
JSG Großeicholzheim/Seckach/Schefflenz 2 – JSG Mudau
C-Jugend JSG Schefflenz/ Großeicholzheim/Seckach
Samstag, den 9. 10. 2021, um 14.00 Uhr in Mosbach
JSG FC/FV Mosbach 2 – JSG Schefflenz/Großeicholzheim/Seckach,
Montag, den 11. 10. 2021, um 19.00 Uhr in Auerbach
JSG Elztal – JSG Schefflenz/Großeicholzheim/Seckach
B-Jugend JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach
Samstag, den 9. 10. 2021, um 16.00 Uhr in Großeicholzheim
JSG Großeicholz./ Schefflenz/Seckach – JSG Rosenberg/Ravenstein 
Wichtige Info: Wir bitten alle Zuschauer, aus aktuellem Anlass, 
am Eingang des Sportgeländes ein Kontaktnachverfolgungsfor-
mular auszufüllen, oder sich mit der LUCA App zu registrieren! 
Wir bitten auch um Einhaltung der aktuellen Corona Bestim-
mungen auf dem gesamten Sportgelände.

Förderverein des SV Großeicholzheim
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 17. 10. 2021 ab 
18.00 Uhr im Sportheim Großeicholzheim
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahl der Vorstandschaft
7. Verschiedenes
Es gelten die jeweils aktuellen Hygienevorschriften.     Der Vorstand

mailto:rehasport@sv-seckach.de
http://www.sv-seckach.de
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Einladung zur Jahreshauptversammlung der Abt. Fußball am 
17. 10. 2021 ab 18.30 Uhr im Sportheim Großeicholzheim
Tagesordnungspunkte:
  1) Begrüßung
  2) Totengedenken
  3) Berichte der Abteilungsleitung (Abteilungsleiter und Kassierer)
  4) Aussprache über die Berichte
  5)  Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung der Abteilungsleitung 

und des Kassierers
  6)  Weitere Berichte (Juniorenleiter, AH-Leiter, Trainer Senioren-

bereich)
  7)  Wahlen (Abteilungsleiter, stv. Abteilungsleiter, Schriftführer, 

Kassierer)
  8) Grußworte
  9) Anträge, Verschiedenes
10) Ausblick, Schlussworte
Anträge bitte bis 15. 10. 2021 bei Günter Schmitt-Haber einreichen.

Einladung zur Jahreshauptversammlung des SV Großeich-
olzheim 1921 e.V. (Hauptverein)
Der Hauptverein des SV Großeicholzheim lädt seine Mitglieder, 
Abteilungsleiter, Freunde und Gönner zur Jahreshauptversamm-
lung am Sonntag, den 24. 10. 2021, um 19.00 Uhr,  ins Sportheim 
ein. Im Mittelpunkt werden in diesem Jahr die Neuwahlen der Ge-
samtvorstand-schaft stehen.
Tagesordnung:
  1.) Begrüßung
  2.) Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
  3.) Bericht des Schriftführers
  4.) Berichte der Abteilungen
  5.) Bericht des Kassiers
  6.) Bericht der Kassenprüfer
  7.) Aussprache und Entlastung
  8.) Neuwahlen
  9.) Anträge der Versammlung
10.) Grußworte
11.) Verschiedenes
Anträge können bis zum 23. 10. 2021 an Thomas Kegelmann, Ritt-
ersbacher Str. 2, 74743 Seckach-Gr., Tel. 06293/1207, lilalisa@t-on 
line.de, gestellt werden. Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der 
3G-Regelung möglich! Ebenso weisen wir darauf hin, dass darüber 
hinaus im Rahmen der Sitzung die Abstands- und Hygieneregeln zu 
beachten sind!

FG Aichelscher Schnäischittler e.V.
Die Jahreshauptversammlung der FG Aichelscher Schnäischittler 
e.V. findet am Sonntag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Sportheim 
des SV Großeicholzheim, statt.
Tagesordnung:  
  1. Begrüßung
  2. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
  3.  Bericht der Schriftführerin (entfällt, da keine Veranstaltungen 

im vergangenen Jahr bedingt durch die Corona Pandemie)
  4. Bericht des Kassiers
  5. Bericht der Kassenprüfer
  6. Bericht der Abteilung „Kerwe“
  7. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
  8. Neuwahlen
  9. Grußworte
10.  Vorschau/Planung evtl. möglicher Veranstaltungen 2022 im 

Rahmen der Pandemie
11. Anträge/Aussprachen/Sonstiges
Alle Vereinsvorstände, Abteilungsleiter und alle sonstigen Fa-
schingsinteressierten, sind herzlich eingeladen.
Unter den gegeben Umständen Eintritt nur mit 3G (getestet, ge-
impft, genesen). Wir bitten um die Einhaltung der aktuellen Hygi-
enevorschriften! (Händedesinfektion vor Ort, Mund/Nasenschutz, 
Mindestabstand von 1,50 beachten)                      Die Vorstandschaft

TC Großeicholzheim
Bericht über die Jahreshauptversammlung
Im vereinseigenen Tennisheim trafen sich die Mitglieder des Ten-
nisclub Großeicholzheim zusammen mit den Mitgliedern der Vor-
standschaft, um im Rahmen der Jahreshauptversammlung Resümee 
über das vergangene Vereinsjahr zu ziehen. Nach dem Gedenken 
an die im Berichtszeitraum verstorbenen Mitglieder dankte 1. Vor-
sitzender Rudolf Reuther allen, die die Vereinsinteressen trotz Co-
rona-Einschränkungen weiter ehrenamtlich vertreten hatten. Ent-
sprechend kurz fielen die Berichte aus den Funktionen Sportwart, 
Jugendwart und Mannschaftsführer aus, die der Vorsitzende selbst 
vortrug. Weiter betonte er, dass der Verein aktuell von 84 Mitglie-
dern getragen werde. Außerhalb der sportlichen Aktivitäten habe 
man eine neue Spülmaschine für die Küche angeschafft, die Fassade 
an der Außenfassade des Tennisheimes gestrichen und Ausgaben 
im Zuge der Einweihung des neuen Beachplatzes getätigt. Im Rah-
men eines gelungenen Einweihungsfestes konnte der mittels zahl-
reicher Freiwilligkeitsleistungen der Mitglieder geschaffene attrakti-
ve Beachtennisplatz seiner Bestimmung übergeben werden.
Weiter betonte der Vorsitzende, dass pandemiebedingt nur eine 
Herrenmannschaft an der Medenrunde teilgenommen hatte und 
leider alle vier ausgetragenen Wettkämpfe verlor. Auf Vorschlag von 
Michael Galm wurde im Dezember des vergangenen Jahres mit der 
Renovierung des Clubheimes begonnen und heute könne man stolz 
auf das Erreichte sein. Nachdem Schriftführer Ralf Hofmann von 
den verschiedenen Aktivitäten und Inhalten der Arbeitssitzungen 
berichtet hatte, konnte Kassenwart Martin Kloss über einen zufrie-
denstellenden Kassenstand berichten, und dies trotz der Ausgaben 
für den neuen Beachtennisplatz. Die Kassenprüfer Friedrich Schad-
ler und Edwin Fehr hatten keinerlei Beanstandungen zu vermelden 
und so erteilten die Mitglieder sowohl dem Kassenwart als auch der 
gesamten Vorstandschaft einstimmig Entlastung. Günter Schmitt-
Haber übermittelte die Grüße des Ortschafts- und Gemeinderates 
und wünschte weiterhin gutes Gelingen. Rudolf Reuther dankte der 
Gemeinde und den örtlichen Vereinen für das gute Miteinander 
und überreichte Michael Galm und Martin Kloss ein Präsent für de-
ren tatkräftige Unterstützung im Rahmen der Clubheimsanierung.

FC Zimmern
Der FC Zimmern konnte an den Schwung von den letzten drei 
Siegen in Folge gegen die SpG Sennfel 2 / Roigheim 2 nach dem 
spielfreien Wochenende nicht anknüpfen. Die Elf um Trainer Nico 
Kipphan musste am vergangenen Sonntag die zweite Heimnieder-
lage einstecken. Nun heißt es, die Niederlage aufzuarbeiten und 
am kommenden Sonntag im nächsten Derby gegen die SpG Adels-
heim/Oberkessach einen Sieg einzufahren. Der Gastgeber rangiert 
mit sechs Spielen auf dem 12. Tabellenplatz mit fünf Punkten und 
einem Torverhältnis von 8:20 Toren.
Spielbeginn ist am Sonntag, 10. 10. 2021, um 15 Uhr in Adelsheim.
Die Mannschaft freut sich auf eine zahlreiche Unterstützung!

FG Zimmermer Fugschelöcher e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung der FG Zimmermer 
Fugschelöcher e.V. 
Am Freitag, den 15. 10. 2021, findet unsere Jahreshauptversamm-
lung um 19.00 Uhr im Sportheim in Zimmern statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein. 
Tagesordnung 
1. Begrüßung durch die Vorsitzenden 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Rechenschaftsberichte 
3. – der Vorsitzenden 
3. – des Kassenwarts 
4. Entlastung des Vorstands 
5. Entlastung des Kassenwarts
6. Wünsche, Anträge, Verschiedenes 
7. Schlussworte der Vorsitzenden 
Anträge sind bei der Vorstandschaft schriftlich einzureichen. 
Wir möchten auf die aktuelle Corona-Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg verweisen und bitten diese einzuhalten. 

mailto:lilalisa@t-online.de
mailto:lilalisa@t-online.de
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Sonstiges
Infos aus der Bücherei St. Sebastian: 
(im Untergeschoss Nebenraum Kirche Seckach):
Bitte beachten Sie die (neuen) Zugangsregelungen (gemäß Corona-
Landesverordnung):
•  Es muss ein negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenen- oder 

Geimpften-Nachweis vorgelegt werden (3G). Vorschulkinder gel-
ten sofern sie keine Symptome haben als getestet. Schüler legen als 
Nachweis einen Schülerausweis vor.

•  Es gilt Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von 
der Maskenpflicht befreit.

•  Die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. Es darf 
sich in der Bücherei nur jeweils 1 Besucher aufhalten (Ausnahme 
Elternteil mit Kindergarten-Grundschulkind)

•  Ausschließliche Rückgabe von Medien ist ohne Testnachweis 
möglich.                                                                   Das Büchereiteam

Die AWN/KWiN informiert: 
Druckerpatronen – den Verbrauch herunterdrücken
Drucker und Druckerpatronen sind aus Büros, Haushalten und Stu-
dentenbuden nicht mehr wegzudenken. Zum Leidwesen aller sind 
sie viel zu häufig zu wechseln – und die leeren Patronen landen nach 
Gebrauch denn auch noch viel zu häufig im Restmüll. Dabei ent-
halten sie viele wiederverwertbare Materialien, vom Kunststoff-Ge-
häuse bis zu Metallen wie Eisen, Nickel und Kupfer, also knapper 
werdende Rohstoffe. Etliche Versand Händler bieten die Rücknah-
me leerer Patronen zum Wieder befüllen an. Für den Rückversand 
ist es wichtig, die Patronen geschützt, möglichst in der Original-
Verpackung zurückzusenden, damit sie unbeschädigt beim Händler 
eintreffen. Nur so können sie tatsächlich wieder befüllt werden. Wo 
die leeren Patronen nicht über Lieferanten zurückgegeben werden 
konnten, landen sie häufig immer noch in der Restmülltonne. Dabei 
ist es möglich, intakte Patronen wieder zu befüllen, kaputte Patro-
nen aus Ersatzteilen aufzubereiten oder zu recyceln. 
Dafür bieten AWN und KWiN am Wertstoffhof in Buchen eine kos-
tenfreie Rückgabemöglichkeit an. Hierfür sind spezielle rote Ton-
nen aufgestellt. Angenommen werden folgende Gegenstände: Lee-
re Laser-Druckerpatronen, Tintenpatronen, Tonerkartuschen und 
ausgediente Trommel-Einheiten von Druckern, Kopierern und Fax-
geräten, Disketten, CD‘s DVD‘s und Blu-ray-Disks. Alle Patronen 
und Datenträger sollten nur in dünnen Plastiktüten oder Zeitungs-
papier, aber ansonsten ohne Verpackung in die roten Tonnen gege-
ben werden. CDs, und DVDs sollen zum Datenschutz auf der La-
bel-Seite zerkratzt werden, und ohne Umverpackung in die Roten 
Tonnen gefüllt werden. Die gesammelten Druckermaterialien wer-
den auf Qualität geprüft und nach Wiederbefüllungs-Möglichkeit, 
Remontage und recyclingfähigen Teilen sortiert.
Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 06281/906-0.

Ein herzliches Dankeschön!
Anlässlich der Beendigung unserer Hausarztpraxis zum 
30. September 2021 durften wir  vielfältige Glückwünsche 
und Dankesbezeugungen unserer Patienten entgegen-
nehmen; wir sind  überwältigt über die große Resonanz auf 
unser hausärztliches Wirken in über 30 Jahren!

Es ist uns  daher ein echtes Bedürfnis, uns an dieser Stelle 
zu bedanken !

Einschließen möchten wir den Dank für die stimmungs-
volle öffentliche Verabschiedung mit Einführung unserer 
Nachfolgerin durch Herrn Bürgermeister Ludwig nebst  Ge-
meinderat und Weggefährten.

Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen für unser 
Aller Gesundheit

 Helmut und Alexandra Bender mit Heidrun Schmitt

Kerwe
im Gasthaus zum Löwen 

in Großeicholzheim
Von Sonntag, dem 17. 10.,  

bis Dienstag, dem 19. 10. 2021, 
bieten wir zusätzlich zu unserer Speisekarte  
Hirschbraten mit Knödeln und Rotkraut an.

Am Montag, 18. 10., ebenfalls von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet.

– Tischreservierungen erforderlich –
– Alle Gerichte auch „to go“ –

Auf Ihr kommen freut sich das LÖWEN-TEAM

Frank Heilig
74743 Großeicholzheim
Telefon (0 62 93) 81 34
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Bojo’s Schrotthandel
Handel mit  

Metallen aller Art. 

Langenelzer Straße 41 · 69427 Mudau 
Tel. bis ca. 16 Uhr (01 52) 04 96 89 35 

danach (0 62 84) 2069752 
E-Mail: tammy1970@gmx.de

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     16,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 7,00 € (30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,00 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

WIR BRAUCHEN
VERSTÄRKUNG!
Wir suchen

PUTZFRAU (m/w/d) in Merchingen 
Mo, Di, Do, Fr 17.00–19.00 Uhr; Mi, Sa 12.00–14.00 Uhr

KÜCHENHILFE/HAUSWIRTSCHAFTER 
(m/w/d) in Merchingen und Adelsheim, Vollzeit oder Teilzeit

VERKÄUFER (m/w/d) 
in Merchingen und Adelsheim, Vollzeit oder Teilzeit 

Gerne helfen wir auch Quereinsteigern (m/w/d)!

BEWERBUNGEN AN METZGEREI MAURER 
Eichenstraße 16, 74747 Ravenstein, Telefon 06297/448
info@metzger-maurer.de

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
400 g Schweinegeschnetzeltes "Gyros-Art",  
300 g Krautsalat und 2 Port. Tzatziki
 nur 4,44 €NEU!

Hackfleisch gemischt 100 g 0.78 €

Deftige Krakauer mit und ohne Kümmel 100 g 1.19 €

Herzhafte Jagdwurst 100 g 1.39 €

Gerauchte Bratwürste 100 g 1.29 €

Feiner Schinken-Käse-Salat 100 g 1.29 €

Original Schweizer Emmentaler  100 g 1.99 €

Hochzeitsfotograf gesucht?
www.noelnoahschmidt.de / 017681924881
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2 4

5 1 8

05. Oktober 2021          Teil A       Stufe: 

5
1 9 6 5

4 1
3 9

5 9 4 1
1 7 2
7 5 8

9 6 7
2

8 6 4

6
5 2

3 6 5
1 7 3

5 7
8 2 6
2 3 4 7

7 3
6 4

5 4 8

7
7 4 2

5 9 1
9 1 4

1
4 2 8

8 5 6
2 1 7

5 9
3 2

8
4 9 5

6 3 7
1 4 8

4 7 3
9 6

4 5
9 6
2 1 3

5 6 1

Quelle: www.sudoku-aktuell.de

 Sudoku

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de
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UNSERE LEISTUNGEN:
•  Grundpflegerische Leistungen
•  Hauswirtschaftliche Dienste
•  Medizinische Behandlungspflegen:

•  Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen
•  Wundverband anlegen und wechseln
•  Injektionen s.c sowie i.m
•  Diabetische Versorgung (Blutzucker messen, Insulin verabreichen)
•  Medikamente richten sowie verabreichen

Ringstraße 6 · 74838 Limbach · Telefon 06287 / 7849888
Adolf-Knecht-Straße 13 · 69412 Eberbach · Telefon 06287 / 7849889

NEU BEI UNS: 
Die ambulante Nachtpflege
Anmeldungen ab sofort möglich. Zögern Sie nicht, sprechen Sie uns an!

Gemeinde Mudau

Reinigungskraft (m/w/d) gesucht!
Die Gemeinde Mudau sucht zum 01.12.2021 eine

Reinigungskraft (m/w/d)
für das Rathaus Mudau (Teilzeit mit 15,5 h/Woche).
Der Tätigkeitsbereich umfasst die tägliche Reinigung des 

Rathauses Mudau.  Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 20.10.2021 an die

Gemeindeverwaltung Mudau
Schloßauer Straße 2, 69427 Mudau.

Bei Rückfragen und Onlinebewerbungen 
(als eine PDF-Datei) wenden Sie sich bitte an 

bianca.gross@mudau.de, Tel: 06284/78-31.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sommer und Herbst 
bald ade.
So langsam kommt 
vielleicht der Schnee.

Nutzen Sie jetzt unsere

attraktiven Angebote 

für Winterreifen +

Winter-Kompletträder

Hardtweg 6 · 74838 Limbach-Scheringen
Telefon (06287) 1356 · Telefax 928855

ANGEBOT
VOM 8.10. BIS 14.10.2021
SCHLEMMERROLLE 100 g 1,09 €
CORDON BLEU vom Schwein 100 g 1,19 €
MORTADELLA mit Pfefferkörnern 100 g 1,19 €
Kesselfrische FLEISCHWURST  100 g 1,09 €
Die Saison beginnt: 
PFÄLZER SAUMAGEN  100 g 1,09 €
Herzhafter FLEISCHKÄSE mit Kasseler 100 g 1,29 €
Adelsheimer oder Merchinger 
FLEISCHSALAT 100 g 0,99 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Schmitt, Osterburken

SPEISEPLAN vom 11.10.–15.10.2021
MO: TORTELLINI mit Schinken-Sahne-Sauce 
 und Blattsalat 5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE NIERLE mit Spätzle
 oder GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  SCHASCHLIKTOPF mit Reis oder Bandnudeln 5,99 € 
FR:  RINDERROULADEN mit Knödel 5,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

PROBIEREN SIE UNSERE TOLLEN SCHINKEN – 
ALLES AUS EIGENER HERSTELLUNG: 

Paprika · Bärlauch · Orangen-Pfeffer · Senfkörner-Paprika
Schlossschinken · Krustenschinken · Wacholderschinken

Hinterschinken · Lachs- oder Schinkenspeck 

Flughafentransfer | Krankenfahrten 
 Privatfahrten | Kurierfahrten 

Schülerfahrten | Dialyse-, Chemo- und 
Bestrahlungsfahrten

Krankenfahrten  
Krämer GmbH

Waldstraße 21 
74850 Schefflenz 

Telefon 06293 8891 
Telefax 06293 95864

info@krankenfahrten-kraemer.de 
www.krankenfahrten-kraemer.de
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